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Hundesportverein richtet Thüringen-Cup Hundesportverein richtet Thüringen-Cup 
im Turnierhundesport ausim Turnierhundesport aus

Beim Thüringen-Pokal im Turnierhundesport auf dem vereinseigenen Trainingsgelände im 
Kleinen Ecketal am Stiller Berg präsentierte sich der HSV Hundesportverein Steinbach-
Hallenberg als hervorragender Gastgeber. 

Bei bestem Wetter traten 42 Hundesportler aus neun Thüringer Vereinen in den Disziplinen 
Geländelauf (1000 m / 2000 m / 5000 m), Hindernislauf, Dreikampf, Vierkampf sowie CSC 
gegeneinander an. Neben der Mannschaftswertung konnten Vereinsmitglieder des Hun-
desportvereins drei weitere Einzelsiege und mehrere Spitzenplätze erringen.
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Amtliche Bekanntmachungen

1. Änderungssatzung zur Satzung über die  
Erhebung von Gebühren für die Benutzung 

der Kindertageseinrichtungen 
der Stadt Steinbach-Hallenberg

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1, 20 Abs. 2 Nr. 1 und 21 der Thüringer 
Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 27. Februar 2022 (GVBI. 87), der §§ 
2, 10 und 12 des Thüringer Kommunalabgabengesetzes (Thür-
KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. September 
2000 (GVBl. S. 301), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Ok-
tober 2019 (GVBl. S. 396), des § 90 des Achten Buches Sozial-
gesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) in der Fassung 
der Neubekanntmachung vom 11. September 2012 (BGBl. I S. 
-2022), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.10.2021 (BGBl. 
L S. 4607), der §§ 21 Abs. 1, 29 und 30 des Thüringer Geset-
zes über die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in 
Kindergärten, anderen Kindertageseinrichtungen und in Kinder-
tagespflege als Ausführungsgesetz zum Achten Buch Sozialge-
setzbuch (Thüringer Kindergartengesetz - ThürKigaG) vom 18. 
Dezember 2017 (GVBl. S. 276), zuletzt geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 31. Juli 2021 (GVBl. S. 387) sowie des § 10 
der Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtungen 
für Kinder der Stadt Steinbach-Hallenberg vom 13.01.2021 hat 
der Stadtrat der Stadt Steinbach-Hallenberg in der Sitzung am 
06.04.2022 die folgende 1. Änderungssatzung zur Satzung über 
die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Kindertages-
einrichtungen der Stadt Steinbach-Hallenberg vom 13.01.2021 
(Kitabenutzungsgebührensatzung) beschlossen:

Artikel 1
Änderung der Kitabenutzungsgebührensatzung

Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung 
der Kindertageseinrichtungen der Stadt Steinbach-Hallenberg 
vom 13.01.2021 wird wie folgt geändert:

Im § 1 Geltungsbereich wird das Wort „Kuschelstübchen“ durch 
das Wort „Moosbach Kids“ ersetzt.

Artikel 2
Inkrafttreten

Die 1. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von 
Gebühren für die Benutzung der Kindertageseinrichtungen der 
Stadt Steinbach-Hallenberg vom 13.01.2021 tritt am Tag nach 
ihrer Bekanntmachung in Kraft.

ausgefertigt am 20.04.2022
Stadt Steinbach-Hallenberg  Dienstsiegel
Markus Böttcher
Bürgermeister

Stadtmitteilungen

Straßenreinigung im Haseltal
Nach der langen Winterperiode hat sich so einiges an Kehricht 
und anderen störenden Gegenständen auf den öffentlichen Stra-
ßen im Stadtgebiet angesammelt. Das Ordnungsamt der Stadt-
verwaltung Steinbach-Hallenberg weist aus diesem Grund auf 
grundsätzliche Pflichten zur Straßenreinigung hin. Bitte helfen 
auch Sie mit, das Ortsgebiet sauber zu halten.

Was muss gereinigt werden?
Zu reinigen sind innerhalb der geschlossenen Ortslage alle öf-
fentlichen Straßen und außerhalb der geschlossenen Ortsla-
ge die öffentlichen Straßen/Straßenabschnitte, an die bebaute 
Grundstücke angrenzen.

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
der Umbau des gewohnten 
„analogen Rathauses“ in eine 
digitale Verwaltung schreitet mit 
großen Schritten voran. Die 
Transformation der öffentlichen 
Verwaltung bietet enormes Po-
tenzial für Staat und Gesell-
schaft. Bürger und Unterneh-
men werden vor allem zeitlich 
entlastet, interne und externe 
Verwaltungsabläufe weiter ver-
einfacht. Das Verwaltungshan-
deln soll damit in seiner Ge-

samtheit flexibler, nutzungsfreundlicher und transparenter 
werden.

In diesem Zuge schreitet auch der Breitbandausbau in Stein-
bach-Hallenberg voran, was vor allem die jüngere Generati-
on sehr erfreuen wird. Dies alles geht für uns aber auch mit 
Veränderungen einher, die nicht immer einfach zu bewältigen 
sind. In den vergangenen Wochen und Monaten durfte ich zu 
diesen Themen an zahlreichen Beratungen und Workshops 
auf Arbeitsebene teilnehmen sowie gemeinsam mit dem 
Stadtrat erste weg- und damit zukunftsweisende Schritte für 
Verwaltung und Bürger einleiten.

Allen Skeptikern zum Trotz freue ich mich, dass wir Ihnen als 
Stadtverwaltung in Zukunft mit einem stetig wachsenden di-
gitalen Angebot Schritt für Schritt noch direkter und rund um 
die Uhr zur Seite stehen werden. Dies soll und darf jedoch 
keinesfalls das persönliche Gespräch und ein offenes Mitein-
ander ersetzen. Ein „digitales Rathaus“ mit seinen helfenden 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern soll das „analoge Rathaus“ 
sinnvoll ergänzen, nicht jedoch ersetzen.

Nach den Einschränkungen der letzten beiden Jahre ist unser 
Rathaus nunmehr auch wieder zu den bekannten Sprechzei-
ten geöffnet. Kommen Sie vorbei und gehen Sie auf uns zu. 
Wir freuen uns auf Sie!

Es ist mir gerade nach der langen Zeit der coronabedingten 
Distanz besonders wichtig, dass wir miteinander reden, uns 
austauschen und gemeinsam wieder Spaß haben. Ich freue 
mich auf die in Kürze anstehenden Besuche in und aus un-
seren Partnergemeinden, die zahlreichen Veranstaltungen 
unserer Vereine und auch die ein oder andere Familienfeier. 
Überall wird in den Gärten wieder gegrillt und gemeinsame 
Zeit genossen. Der Frühling lockt uns raus in die Natur und 
auch der bunte Veranstaltungskalender in unserer Tourist-Info 
verspricht jede Menge Freude und Kurzweil in den kommen-
den Wochen.

Ich freue mich auf Sie und auf einen schönen Frühling 2022!

Ihr Bürgermeister
Markus Böttcher
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Eheschließungen
Im April 2022 haben sich im Standesamt 
Steinbach-Hallenberg das „Ja-Wort“ ge-
geben und sind mit der Veröffentlichung 
einverstanden:

• Florian Hellberg & Nicole Hellberg geb. Panke
09.04.2022

• Steven Albrecht & Tina Hollandt-Albrecht geb. Hollandt
23.04.2022

• Christian Rauch & Verena Rauch geb. Kühhirt
23.04.2022

Wir wünschen Ihnen viel Glück und Gesundheit für Ihre ge-
meinsame Zukunft. Mögen Sie immer mit Freude und Liebe 
gemeinsam durchs Leben gehen.

Ihr Standesamtsteam
Florian Losch und
Nadine Annemüller

Ihr Bürgermeister
Markus Böttcher

Kampf dem Plastikmüll in der Hasel  
und dem Unrat am Waldesrand
Auch dieses Jahr hatte die Stadt Steinbach-Hallenberg zu ei-
ner Frühjahrsputzaktion aufgerufen. Von Mitte März bis zum  
1. Mai konnte Unrat in der Ortslage aber auch in Feld und Flur 
gesammelt und zur Entsorgung bei der Stadt abgegeben wer-
den. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Familien beteiligten sich 
an der Umweltaktion. „Unterstützung bekamen wir wieder vom 
Landratsamt, welches eine kostenlose Entsorgung für alle im 
Rahmen der Aktion zusammengekommenen Müllmengen ge-
währte. Nur so ist eine solche Mitmach-Aktion überhaupt mög-
lich“, informierte Bürgermeister Markus Böttcher. „Es war für 
mich erneut erschreckend, welche Mengen an Müll zusammen-
gekommen sind“, sagte das Stadtoberhaupt und verwies in die-
sem Zusammenhang auf die zahlreichen Zuschriften. Auch die 
Mädchen und Jungen unserer Haseltalgrundschule, welche der 
Aktion einen Projekttag widmete, waren erschrocken, wie viel 
Unrat im Wald und an Wanderwegen zu finden war. „Besonders 
traurig war, dass so viele Scherben herumlagen, an denen sich 
die Tiere verletzen können“, sagte Lehrerin Katrin Böttger. Ziel 
der Aktion sei es, die Schülerinnen und Schüler zu sensibilisie-
ren. Natur- und Umweltschutz gehe schließlich alle an und begin-
ne bereits mit weggeworfener Verpackung.

Auch die Geocacher aus Viernau setzten ein Zeichen und ge-
stalteten einen großen Aktionstag gemeinsam mit 20 Gleich-
gesinnten aus nah und fern. „Unser Hauptanliegen ist natürlich 
nach wie vor die Müllvermeidung“, betonte Maria Walther vom 
städtischen Ordnungsamt. Deshalb werde auch ausnahmslos 
jedem Fall von illegaler Müllentsorgung nachgegangen, denn es 
handele sich nicht um ein Kavaliersdelikt, sondern um eine Ord-
nungswidrigkeit. „Kürzlich haben wir tatsächlich in einem der Sä-
cke Schriftstücke und Adressen gefunden“, berichtete sie. Dies 
sei sofort zur Anzeige gebracht worden. „Das Wichtigste ist Prä-
vention“, betonte Bürgermeister Markus Böttcher. Deshalb freue 
er sich ganz besonders, dass auch die Vorschulkinder aus dem 
Kindergarten Viernau sowie die Grundschüler aktiv dabei waren. 
„Die Kinder sprechen darüber und erzählen in ihren Familien, 
wie traurig es ist, wenn unsere schöne Natur zugemüllt wird und 
Tiere aber auch wir Menschen darunter leiden. Und genau da 
beginnt Heimatinteresse und Naturverbundenheit“, betonte der 
Bürgermeister.

Der Fischereiverein Haselgrund e.V. führte im Rahmen der dies-
jährigen Frühjahrsputz-Aktion eine Bachlaufreinigung an der Ha-
sel, vom Ortseingang Unterschönau bis zum ehemaligen Kino in 
der Lindenstraße, durch. „Wie immer waren reichlich Hausmüll, 
Sperrmüll, Metallschrott und diverse Elektrogeräte zu finden. Be-
sonders auffällig war, dass wir wesentlich mehr Hundekotbeutel 
gefunden haben. Entschieden mehr als in der Vergangenheit“, 
berichtete Alexander Luck vom Fischereiverein. Auch die NABU 
Ortsgruppe Steinbach-Hallenberg beteiligte sich aktiv am städti-
schen Frühjahrsputz mit einer Sammelaktion entlang der Schö-
nau. „Vorwiegend Glas und Plastik wurden aus dem Uferbereich 
geborgen“, informierte Vorsitzender Andreas Marr.

Diese Pflicht erstreckt sich auf:
- die Fahrbahnen, einschließlich Radwege und Standspuren,
- die Parkplätze,
- die Straßenrinnen und Einflussöffnungen der Straßenkanäle,
- die Gehwege und Schrammborde,
- Böschungen, Stützmauern und ähnliches,
- die Überwege.

Wer ist verpflichtet?
Grundsätzlich die Eigentümer der jeweiligen Grundstücke. Diese 
Pflichten können auch von einem Dritten erfüllt werden, wenn 
das Grundstück nicht oder nur unerheblich selbst genutzt wird. 
Name und Anschrift des Dritten sind der Stadtverwaltung mit-
zuteilen.

Wie soll gereinigt werden?
Die Straßen sind regelmäßig und so zu reinigen, dass eine Stö-
rung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, insbesondere eine 
Gesundheitsgefährdung, infolge Verunreinigung der Straße aus 
ihrer Benutzung oder durch Witterungseinflüsse vermieden oder 
beseitigt wird. Die Reinigungspflicht umfasst auch das Beseitigen 
von Fremdkörpern, grobe Verunreinigungen, Laub und Schlamm.
Der Straßenkehricht ist sofort zu beseitigen. Er darf weder 
Nachbarn, noch Straßensinkkästen, sonstigen Entwässerungs-
anlagen, öffentlichen Abwassergräben, öffentlich aufgestellten 
Einrichtungen wie z.B. Papierkörbe und öffentlich unterhaltenen 
Anlagen z.B. Gruben, Gewässer, zugeführt werden.

Die Reinigungsfläche und die Reinigungszeit:
Die zu reinigende Fläche erstreckt sich vom Grundstück aus in der 
Breite, in der es zu einer oder mehreren Straßen hin liegt, bis zur 
Mitte der Straße. Bei Eckgrundstücken vergrößert sich die Reini-
gungsfläche bis zum Schnittpunkt der Straßenmitte. Bei Plätzen 
ist außer dem Gehweg und der Straßenrinne ein 4 m breiter Strei-
fen – vom Gehweg in Richtung Fahrbahn – zu reinigen.
Der Pflicht ist mindestens einmal monatlich nachzugehen.

Ihr Ordnungsamt

Steinbach-Hallenbergs Rathaus 
für Besucherverkehr wieder geöffnet

Nach coronabedingter Schließung ist das Rathaus für den Pub-
likumsverkehr zu folgenden Öffnungszeiten wieder zugänglich:
Dienstag, Donnerstag und 
Freitag von 09:00 bis 11:00 Uhr
Dienstag von 13:00 bis 17:30 Uhr

Außerhalb der Öffnungszeiten ist ein Besuch nach vorheriger 
telefonischer Terminvereinbarung möglich.

Bei Fragen oder Problemen sind die Mitarbeiter*innen unter 
der Telefonnummer 036847/3800 oder per Mail an 
stadt@steinbach-hallenberg.de zu erreichen.

Hinweise:
Am 27.05.2022 ist das Rathaus geschlossen und die Mit-
arbeiter*innen sind betriebsbedingt nicht erreichbar.

Das Recht auf Einsicht in die Wählerverzeichnisse zu den 
Ortsteilbügermeisterwahlen sowie die Erhebung von Einwen-
dungen gegen das Wählerverzeichnis sind während der Öff-
nungszeit von 09:00 bis 11:00 Uhr möglich.

Markus Böttcher
Bürgermeister
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Weitere Vergabebedingungen können während der Sprechzeiten 
im Ordnungsamt der Stadtverwaltung (Zimmer 4) eingesehen 
bzw. angefordert werden.

Interessenten geben ihre schriftliche Bewerbung bis Montag, 
den 27. Juni 2022 (12.00 Uhr), im Sekretariat des Bürgermeis-
ters (Zimmer 11) im Rathaus Steinbach-Hallenberg, Rathaus-
platz 2, ab.
Spätere Bewerbungen können nicht berücksichtigt werden.

Die Vergabe erfolgt in der Stadtratssitzung am 29.06.2022.

Markus Böttcher
Bürgermeister

Bereitschaftsdienste

Apothekenbereitschaft
Versorgungsbereich Steinbach-Hallenberg

04.06. - 05.06.2022
Elisabeth-Apotheke
Eichelbach 2a, 98574 Schmalkalden
Tel. 03683 / 4676660
Sertürner-Apotheke,
Irma Stern Str. 9, 98547 Schwarza
Tel. 036843/71383

06.06.2022
Rosen-Apotheke
Steingasse 11, 98574 Schmalkalden
Tel. 03683/62233

11.06. - 12.06.2022
Hirsch-Apotheke
Neumarkt 9, 98574 Schmalkalden
Tel. 03683/69410

18.06. - 19.06.2022
Arnika-Apotheke
Tambacher Straße 44, 98593 Floh-Seligenthal
Tel. 03683/69590
Sertürner-Apotheke
Irma Stern Str. 9, 98547 Schwarza
Tel. 036843/71383

25.06. - 26.06.2022
Henneberg-Apotheke
Renthofstr. 7, 98574 Schmalkalden
Tel. 036843/604506
Lichtenau-Apotheke
Benshäuser Str. 2, 98544 Zella-Mehlis OT Benshausen
Tel. 036843/7860

Die Apothekenbereitschaft beginnt um 8 Uhr und endet am 
nächsten Tag um dieselbe Zeit.

Zahnärzte
Der Bereitschaftsdienst kann unter der zahnärztlichen

Notrufnummer 0180 / 5908077 erfragt werden.

Zudem seien Schaumstoffmatratzen und eine alte Schreibma-
schine am Rand des Radweges gefunden.

„Ich möchte mich nochmal persönlich bei allen bedanken, die an 
unserer Frühjahrsputz-Aktion teilgenommen haben“, sagte Mar-
kus Böttcher. Es habe ihn besonders gefreut, dass so viele Ver-
eine und Gruppen mitgemacht haben. Deshalb werde er dieses 
Jahr auch keine Preise verlosen, sondern stattdessen allen, die 
sich aktiv an der Aktion beteiligt und Berichte oder Fotos unter 
der E-Mail-Adresse eingereicht haben, ein kleines Dankeschön 
zukommen lassen. „Macht weiter so und helft mit, dass unse-
re Heimat noch ein Stückchen schöner wird, als sie es sowieso 
schon ist“, sagte Böttcher abschließend.

Pressestelle

Unmengen an Unrat und Müll wurden von mehr als 20 Geo-
cachern im Uferbereich der Hasel, unterhalb des Radweges vom 
Hergeser Friedhof ins Gewerbegebiet, sowie auf den Terrassen 
oberhalb gesammelt. Foto: Stadt

Ausschreibung

zur Betreibung eines Festzeltes und der 
Versorgung mit Speisen und Getränken 
im Außenbereich zur Kirmes in Steinbach-Hallenberg 
vom 9. bis 12. September 2022

Entsprechend der gültigen Verfahrensweise zur Organisation 
von Festveranstaltungen auf der Spielwiese erfolgt hiermit die 
öffentliche Ausschreibung zur Vergabe der Betreibung eines 
Festzeltes auf der Bitumenfläche (32 m x 12 m) der Spielwiese, 
Eingang in Richtung Wolffstraße, während der Kirmes in Stein-
bach-Hallenberg vom 09. bis 12.09.2022.
Der Festzeltbetreiber ist auch für die Versorgung mit Speisen 
und Getränken im Außenbereich (inklusive Eingangsbereich vor 
der Spielwiese) verantwortlich. Hierfür sind mindestens 4 Stände 
einzurichten. Der Festzeltbetreiber kann für die Betreibung der 
Versorgungsstände geeignete Bewerber selbst auswählen.
Durch die Stadt Steinbach-Hallenberg kann ein Festzelt mit einer 
Länge von 30 m (10 Module x 3 m) und einer Breite von 10m/pro 
Modul kostenpflichtig zur Verfügung gestellt werden. Bei Interes-
se können die Kosten für das Festzelt im Rathaus erfragt werden.
Von Vereinen wird für das Festzelt eine Standgebühr von 0,50 €/
qm/Tag und 50 €/Tag für jeden Versorgungsstand erhoben. Für 
Gewerbetreibende beträgt die Standgebühr für das Festzelt 1,50 
€/qm/Tag und für jeden Versorgungsstand 100€/Tag.
Weitere Kosten entstehen dem Bewerber durch die Betreibung 
der Toilettenanlagen, für die Reinigung des genutzten Festplat-
zes sowie für allgemeine Betriebskosten. Einzelheiten werden 
hierzu in einem Vertrag geregelt.
Bewerbungen ohne Festzelt sind möglich, werden jedoch bei der 
Vergabe nachrangig berücksichtigt. Bei Bewerbungen ohne Fest-
zelt gelten die vorgenannten Bedingungen ohne Standgebühr für 
ein Festzelt, jedoch mit einer Gebühr für die Nutzung der Bitu-
menfläche auf der Spielwiese von 150 €/Tag für Vereine und 450 
€/Tag für Gewerbetreibende (entspricht der Standgebühr eines 
Festzeltes von 30 m x 10 m).
Einheimische Vereine und Gewerbetreibenden werden bei der 
Vergabe vorrangig berücksichtigt.
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Pfingstmontag, 06.06.
11 Uhr Gottesdienst auf dem Knüllfeld

mit dem Posaunenchor
Evangelische Kirchengemeinde Steinbach-Hallenberg

Mittwoch, 08./15./22. u. 28.05.
16 - 17.30 UhrGeführter Stadtrundgang

Treffpunkt & Anmeldung in der Tourist-Information
5,00 € pro Erw. / 2,50 € pro Kind,
kostenfrei mit der Haseltal-Card
org. der Tourist-Information

Dienstag, 14.06.
14-18 Uhr Kreativer Handarbeitsnachmittag

im Heimathof Steinbach-Hallenberg
gemütliches Beisammensein
und Erfahrungsaustausch
eigene Arbeitsutensilien bitte mitbringen
org. von Heidi Reumschüssel

Samstag, 25. bis Sonntag, 26.06.
32. Meilerfest
Festplatz am Freibad in Bermbach
org. vom Meilerverein Bermbach e.V.

Samstag, 25.06.
ab 15 Uhr

16 Uhr

Moosbachtalfest 2022
im Moosbachtal Rotterode
Moosbachtalführung mit Ranger Ronny

Samstag, 25.06.
An Beal Bocht - Irish Folk Konzert
Einlass 19 Uhr - Beginn 20 Uhr
im Heimathof, Hauptstr. 45,
org. vom Förderverein Heimathof e.V.

Änderungen und Ergänzungen vorbehalten!

Vereine und Verbände

Dressurturnier in Viernau 
mit besten Ergebnissen
Am zweiten Maiwochenende fand auf dem Trainingsgelände des 
Viernauer Reit- und Fahrvereins das traditionelle Viernauer Dres-
surturnier statt. Vorgestellt wurden die Klassen E bis M. Bei passen-
dem Wetter hatten die Vereinsmitglieder nicht nur sportlich beste 
Bedingungen, sondern auch das Rahmenprogramm mit Hüpfburg, 
Kinderbasteln und Pony-Reiten erfreute sich großer Beliebtheit.

Harmonie zwischen Pferd und Reiter sind nicht nur in 
den Prüfungen wichtig.

Senioren

Ehejubiläen
Die Stadt Steinbach-Hallenberg gratuliert den Eheleuten

Heidemarie und Winfried Koch
OT Oberschönau, Oberschönauer Hauptstr. 24

zum Fest der Goldenen Hochzeit
im Monat Mai recht herzlich.

Beate und Eberhard Wilke
OT Viernau,Wiesenstr. 18

zum Fest der Diamantenen Hochzeit
im Monat Mai recht herzlich.

Marie und Willibald Göhlert
OT Bermbach, Brunnenweg 10

zum Fest der Diamantenen Hochzeit
im Monat Mai recht herzlich.

Elke und Armin Horn
OT Unterschönau, Unterschönauer Hauptstr. 66

zum Fest der Goldenen Hochzeit
im Monat Mai recht herzlich.

Barbara und Helmut Hoffmann
Steinbach-Hallenberg, Bei den Fichten 4

zum Fest der Diamantenen Hochzeit
im Monat Mai recht herzlich.

Sieglinde und Kurt Recknagel
Steinbach-Hallenberg, Bahnhofstr. 31
zum Fest der Diamantenen Hochzeit

im Monat Mai recht herzlich.

Markus Böttcher
Bürgermeister

Kultur

Veranstaltungsplan Juni 2022

jeden Mittwoch
10 - 13 Uhr Schauschmieden von

Nägeln und Korkenziehern
im Bauerngarten des Metallhandwerksmuseums
Steinbach-Hallenberg
und nur bei schönem Wetter
3,50 € pro Person,
kostenfrei mit der Haseltal-Card
org. vom Metallhandwerksmuseum

jeden Mittwoch
ab 19 Uhr Leckeres vom Grill

auf dem Knüllfeld
wenn möglich Anmeldung bei Annett Wilhelm
Tel. +49 1746193881

jeden Sonntag
ab 15 Uhr Kaffee & Kuchenzeit sowie Sonntagsgrillen

auf dem Knüllfeld
Anmeldung erwünscht bei
Annett Wilhelm: Tel. 0174 / 6193881

Mittwoch, 01.06.
16 Uhr Spaziergang für Familien mit dem Burgvogt

anlässlich des Internationalen Kindertages
Treffpunkt & Anmeldung in der Tourist-Information
5,00 € pro Erw. / 2,50 € pro Kind,
kostenfrei mit der Haseltal-Card
org. der Tourist-Information
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Dies sehe er zudem auch im Hinblick auf Ordnung und Sicher-
heit, denn ein ausgebildeter Hundeführer könne viel besser mit 
seinem Hund umgehen. „Die meisten Verletzungen durch Hun-
debisse hätten durch vernünftigen und fachkundigen Umgang 
mit dem Hund verhindert werden können“, betonte auch Frank 
Freitag, der als Hundeführer und Trainer aus Erfahrung spricht. 
Hundeerziehung sei aus seiner Sicht keine Kür, sondern unbe-
dingt notwendig. „Es ist wegweisend, dass die Stadt Steinbach-
Hallenberg allen Hundebesitzern, die das Ablegen einer Begleit-
hundeprüfung nachweisen können, eine Steuerermäßigung bei 
der Hundesteuer gewährt“, sagte er weiter. Dies sei sicherlich ein 
Ansporn, sich als Hundebesitzer mit artgerechter Hundehaltung 
und Erziehung zu beschäftigen. So könnten Unfällen vorgebeugt 
und das Miteinander verbessert werden.

Nachdem alle Disziplinen des umfangreichen Wettkampftages 
absolviert waren, konnten sich die Ergebnisse der Steinbach-
Hallenberger Hundesportler beim Thüringen-Pokal wirklich se-
hen lassen. Neben einem Sieg in der Mannschaftswertung gab 
es Einzelsiege von Leonie Stieler, Kevin Stieler und Amely Reu-
kauf in ihren jeweiligen Altersklassen sowie weitere Spitzenplat-
zierungen.

Pressestelle

Einladung zur Zuchtschau

Wer? Ausrichtender Verein:
Die Teckelgruppe Haseltal e.V. gegr. 1928,
Sitz: Steinbach-Hallenberg
Richter:
Joachim Müller, Sondershausen

Wann? Samstag, den 18.06.2022, Beginn: 11:00 Uhr
Zuchtschau mit Zahn- und Rutenstatus

Wo? Am Schützenhaus in Tambach-Dietharz
Apfelstädter Straße, 99897 Tambach-Dietharz

Für Speisen und Getränke ist gesorgt.

Anmeldungen sind bis zum 04.06.2022 erwünscht.
Auskünfte und Meldeschein des DTK über:
sina.ehrle@t-online.de
oder schriftlich an:
Sina Ehrle, Rotteroder Hauptstraße 20,
98587 Steinbach-Hallenberg

Link zum Meldeschein:
https://www.teckelgruppe-steinbach-hallenberg.de/wp-
content/uploads/2022/04/Einladung-Meldeschein-Zucht-
schau-2022.pdf

Die Meldegebühr von 20 € pro Hund ist am Tag der Zucht-
schau zu entrichten.
Die Begutachtung von Zahn- und Rutenstatus kostet zusätz-
lich 10 €.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an 036847/32310 oder 
0172/834938.

„Es waren zwei tolle Tage und eine große Freude, viele Sport-
freunde zu treffen, gemeinsam ins Gespräch zu kommen und 
natürlich die Dressur zu bewundern“, resümierte Vereinsvorsit-
zende Heide Ihling-Rudolph. Der Sieg des eigenen Vereins in der 
Einsteigerprüfung am Samstag sei dabei noch das I-Tüpfelchen 
gewesen.
Während am Samstag bei den jungen Reitern das Augenmerk 
vor allem auf Sitz und korrekte Ausführung lag, begann der 
Sonntagmorgen mit einem echten Paukenschlag. In der Reitpfer-
deprüfung der jungen Pferde waren Top-Pferde am Start und das 
Potential war enorm. Die Richter zogen Teilnoten bis 9,0 und es 
machte den zahlreichen Zuschauern Freude, diese jungen Pfer-
de in Ihren Grundgangarten zu bewundern.
Den Abschluss fand das Turnier am Sonntagnachmittag mit der 
Vorstellung der Klassen L und M. Hier ging es um Außengalopp, 
Kurzkehrt, Traversalen und fliegenden Galoppwechsel.

Die Mitglieder des Viernauer Reit- und Fahrvereins sind mehr als 
zufrieden und starten bereits mit den Vorbereitungen für das am 
ersten Juli-Wochenende geplante Vielseitigkeitsturnier.

Pressestelle

Thüringen-Pokal im Turnierhundesport 
in Steinbach-Hallenberg
Am 7. Mai führte der Hundesportverein Steinbach-Hallenberg 
den Thüringen-Pokal im Turnierhundesport durch. Der landes-
weit ausgeschriebene Wettkampf diente auch der Qualifikation 
für die Thüringer Landesmeisterschaften. Mit 42 Startern aus 9 
Vereinen konnten sich die Steinbach-Hallenberger Hundesport-
freunde über ein anspruchsvolles Teilnehmerfeld freuen. „Es ist 
unser erster Wettkampf nach der coronabedingten Pause“, er-
läuterte Vereinsvorsitzender Frank Freitag. Besonders erfreute 
ihn die recht beachtliche Anzahl an jugendlichen Startern, auch 
aus dem eigenen Verein, die sich der großen Konkurrenz stell-
ten. Zudem gab es diesmal sogar eine Starterin in der separaten 
Wertung für Hundeführer mit Behinderung.

Ein perfektes Team im Hindernislauf: Amely Reukauf mit Briard-
hündin Joy J‘adore. Foto: Stadt

Den Leistungsrichtern präsentierte sich ein breites Spektrum 
an Fitness und Ausbildungsstand. Sowohl beim Geländelauf als 
auch in der Unterordnung, beim Slalom oder im Hindernislauf 
galt es, Bestleistungen und Bestzeiten zu zeigen. „Der Turnier-
hundesport ist eine Sportart, bei der Hundeführer und Hund top-
fit sein müssen. Sie wird auch als „Leichtathletik mit dem Hund“ 
bezeichnet“, erläuterte Frank Freitag. Entscheidend sei neben 
dem Gehorsam und der guten gesamtheitlichen Ausbildung der 
Hunde auch die sportliche Fitness der Hundeführer. „Teilnehmen 
können alle Hunderassen mit oder ohne Papiere“ informierte der 
Vorsitzende weiter. Der Verein bietet zahlreiche Angebote für 
Hundebesitzer aus dem gesamten Stadtgebiet an, angefangen 
von Welpen-Spielstunden über Begleithundeprüfungen bis hin 
zu sportlichen Wettkämpfen und Meisterschaften.

Zur zweiten Station des Thüringen-Pokals waren zahlreiche Be-
sucher und interessierte Hundesportfreunde auf das idyllisch 
gelegene Trainingsgelände im Kleinen Ecketal am Stiller Berg 
gekommen. So auch Bürgermeister Markus Böttcher. „Ich freue 
mich sehr über das Engagement des Vereins und bin stolz, dass 
eine solche landesweite Meisterschaft bei uns stattfindet“, sag-
te das Stadtoberhaupt. Besonders der recht hohe Anteil an ju-
gendlichen Startern spreche aus seiner Sicht für das große Zu-
kunftspotential des Hundesports.


